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EINFÜHRUNG

Die demokratische Koalition, die Regierung der nationalen Mitte tritt für das Ideal der zivilen Gesellschaft ein, ohne dieses für sich vereinnahmen zu wollen. Die Regierung will nicht herrschen, sondern eher dienen, und dies ist erst in einer Partnerschaft mit den Bürgern und den Organisationen möglich, die zusammen die Gesellschaft ausmachen. Die Zivilgesellschaft ist eine wesentliche Grundlage für die Tätigkeit der Regierung.

Die Regierung hat sich sowohl prinzipiell als auch in der Praxis dem Ideal der zivilen Gesellschaft verpflichtet. Die Regierung hat sich entschieden vorgenommen die Nation auf dem Weg der europäischen gesellschaftlichen Entwicklung zu halten, auf jenem Weg, der historisch zur Entfaltung der bürgerlichen Freiheiten, der zivilen Vereinigungen und der Fähigkeit zur Selbstorganisierung führt. Die ungarische Nation kann stolz darauf sein, dass die liberalen Denker des Reformzeitalters, und später auch die größten Persönlichkeiten der ungarischen Sozialwissenschaften für die Beschreitung dieses Weges eintraten.

Die zivile Gesellschaft von Ungarn 

In Ungarn blickt die Entstehung der zivilen Gesellschaft auf eine bedeutende historische Vorgeschichte zurück. Der Systemwandel führte zur Neugeburt und zur Verstärkung der zivilen Gesellschaft. Der Lebensrhythmus von zivilen gesellschaftlichen Organisationen gestaltet sich unabhängig von den einzelnen Wahlperioden. Die Bedeutung der Zivilgesellschaft besteht gerade darin, dass sie sich unabhängig von der jeweiligen Regierung entwickelt. Die demokratische Koalition, die Regierung der nationalen Mitte arbeitet mit allen Kräften darauf hin, die zivile Gesellschaft zu stärken und zu erweitern, um dadurch eine wirklich stabile Grundlage für die demokratische Gesellschaftsordnung zu schaffen.

Ohne ein System von Interessenvertretungen, ohne gesellschaftlichen Dialog und eine starke Zivilgesellschaft gibt es keine Demokratie. Das Ungarn der Zukunft kann seinen Bewohnern erst dann Sicherheit und Wohlstand bieten, wenn die Staatsbürger mit der organisierten Vertretung ihrer Interessen und Bestrebungen fest rechnen können und dem öffentlichen Leben Zusammenarbeit und Solidarität zugrunde gelegt wird. 

Als besonders wichtig gilt – außer den institutionellen Rahmenbedingungen der Vertretungsdemokratie – die Durchsetzung der direkten Demokratie, die vor allem durch die ständig vorhandenen zivilen Organisationen zur Geltung kommt. Der Zivilsektor steht für menschliche Werte wie Unabhängigkeit, selbständige Initiative, Pluralismus und Solidarität.

Die Arbeit der Zivilgesellschaften wird durch eine Regierungspolitik unterstützt, in welcher die zivile Kontrolle über Regierung und Kommunalverwaltung, sowie eine Arbeitsverteilung und Zusammenarbeit zwischen zentralen und lokalen Regierungsstellen, bzw. marktorientierten und zivilen Organisationen als unabdingbar angesehen wird. Diese Politik gewährt den Organisationen volle Unabhängigkeit, wirkt darauf hin, ihre Ressourcen zu erweitern, wobei keine parteipolitischen Aspekte mit einbezogen werden. Es wird vor Augen geführt, dass die Ausübung staatlicher Funktionen überaus effizienter gestaltet werden kann, wenn öffentliche Aufgaben – teilweise oder vollständig – vergesellschaftlicht werden und die staatlichen Organe und Institutionen mit dem Zivilsektor zusammenarbeiten.

Die Zeitspanne seit dem Systemwandel reichte freilich nicht aus, voll zufriedenstellende Ergebnisse im Bereich der zivilen gesellschaftlichen Entwicklung erzielt haben zu können. Daher hat sich die Regierung zum Ziel gesetzt, unter Aufrechterhaltung der erzielten Ergebnisse und Beibehaltung sowie Verstärkung der bereits ausgebauten gesellschaftlichen Strukturen,  jene Gesellschaft weiterzubauen, in welcher die Ideale der bürgerlichen Demokratie verkörpert werden. Selbstverständlich liegen der Regierung direktes Eingreifen und paternalistische Bevormundung fern, sie erwartet eher, dass die Bürger selbst für sich und für ihre Mitbürger eine Gesellschaft der Bürger schaffen und weiterentwickeln. Nur so kann Ungarn uns allen gehören.

Den verfassungsmäßig festgelegten Pflichten entsprechend fühlt die Regierung Verantwortung für die außerhalb Ungarns Grenzen existierenden ungarischen Zivilgesellschaften und gewährt ihnen Unterstützung. Dabei wird die Zusammenarbeit zwischen den in und außerhalb Ungarn existierenden Zivilsektoren gefördert. Die Stärkung des außerhalb Ungarns Grenzen existierenden ungarischen Zivilsektors gilt als Grundvoraussetzung dafür, dass die Ungarn in ihrer Heimat bleiben und ihre nationale Identität bewahren können.

I. DER ZIVILSEKTOR IN UNGARN

Es gilt heute als allgemein anerkanntes Paradigma in unserem Land, dass in allen Gesellschaften, die sich auf Markwirtschaft und Demokratie aufbauen, drei Sektoren entstehen: Der Marktsektor, der staatliche (auch Kommunalverwaltung) und der zivile Sektor.

Unter den drei Sektoren entsteht mit der Zeit eine Zusammenarbeit und die Aufgaben werden aufgeteilt. Neben den Ergebnissen sind jedoch auch Zufälligkeit, Ungeregeltheit (oder eben starke Übergeregeltheit) und Unsicherheit in diesem Prozess wahrzunehmen.

Es herrscht auch Unklarheit bezüglich der Begriffe. Die Zivilgesellschaft ist weitaus breiter als die Gesamtheit der formell existierenden zivilen Organisationen, sie umfasst nämlich alle informellen Gemeinschaften und selbständigen Initiativen. In der internationalen Fachliteratur werden die für zivile Organisationen charakteristischen Kriterien genau festgelegt: Institutionalisierung, interne Organisationsstruktur, Regierungsunabhängigkeit, eigene Vertretung, Selbstverwaltung, Verbot der Gewinnverteilung, Freiwilligkeit. Unmittelbar zu politischen und religiösen Zwecken gegründete Organisationen werden nicht als klassische Zivilorganisationen betrachtet. Diese Kriterien werden auch durch die ungarische Fachliteratur bestätigt.
Zur Zeit sind in Ungarn laut geltender Regelungen  ungefähr 60 tausend Nonprofit-Organisationen gerichtlich registriert, die den oben beschriebenen Kriterien meistens entsprechen. Davon können – laut Landesamt für Statistik – um die 47 tausend als funktionierende Gesellschaften betrachtet werden. Diese Größenordnung zeigt, dass in den seit dem Systemwechsel vergangenen Jahren vor allem eine quantitative Entwicklung eintrat, die vor allem Anfang der neunziger Jahre ausgesprochen explosiv  war.

Die hohe Zahl der Zivilgemeinschaften bietet immer mehr einen Rahmen für die Selbstorganisierung der Gesellschaft, die klassischen Merkmale wie Autonomie, Freiwilligkeit, Selbsttätigkeit und Spenden sind erschienen, um Zehntausenden von Bürgern Raum zu bieten, ihre Persönlichkeit zu entfalten. 

Die öffentlichen Dienstleistungen haben sich mit der Zeit in mehrere Sektoren gegliedert, die Zivilgesellschaften bieten vor allem im Bereich Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen Alternativen oder zusätzliche Möglichkeiten. Die Kreativität und die Empathiefähigkeit der Bürger zeigte sich besonders plastisch in der Weise, wie man sich der Menschen annahm, die an die Peripherie der Gesellschaft gelangt sind. Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich in Ungarn  ein äußerst breitgefächerter und bunter Zivilsektor herausgestaltet.

Innerhalb dieses Sektors befinden sich Organisationen, die

· selbsttätig sind

· Dienstleistungen erbringen, Spenden sammeln oder geben;

· als  Interessenvertretungen funktionieren;

bzw. deren Verbände und Dachorganisationen.

Auch wenn es – wie oben beschrieben – positive Tendenzen wahrzunehmen sind, in diesem Sektor gibt es auch mehrfache Spannungen:
· Eine starke Differenzierung hat sich vollzogen. Dabei überwiegen die klassischen Organisationen (Privatstiftungen, Vereine, Zivilorganisationen), die mehrheitlich finanziell schwach und zerbrechlich sind. Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie gemeinnützige Gesellschaften, die nur  5,4 % des Sektors ausmachen, konnten im Jahre 2000 über 40% der Gesamteinnahmen verfügen, bzw. Organisationen mit Sitz in der Hauptstadt erstanden 63% der Gesamteinnahmen. Es entstand dabei ein enger Kreis von professionellen Organisationen, die meist auch Haushaltsquellen zur Verfügung haben, bzw. eng mit Regierungsstellen oder Kommunalverwaltungseinheiten verbunden sind. 

· Im Haushaltsgesetz 2001-2002 werden in 47 Rubriken fast 150 Milliarden HUF an für Zivilorganisationen erreichbare Mittel angeführt, ohne jedoch irgendwelche Ordnungsprinzipien einzubringen oder Übersicht zu gewährleisten. Ein Großteil der Zivilgesellschaften weiß nicht einmal, dass diese Ressourcen vorhanden sind und zur Verfügung stehen, die Öffentlichkeit wird über die Verwendbarkeit dieser Mittel nicht informiert, die Öffentlichkeit ist begrenzt.

· Insgesamt betrug 2000 der Anteil an Haushaltsmitteln innerhalb der Sektoreinnahmen 28,4 % (2002 erreicht dieser Anteil voraussichtlich 30%). Die Tendenz ist steigend, aber wir hinken noch immer den EU-Mitgliedsstaaten hinter (40-60 %). Der Zivilsektor wird in Ungarn vom Staat und den Kommunalverwaltungen unterfinanziert, bzw. die Verteilung der Haushaltsmittel ist uneben.   
· In den seit dem Systemwandel vergangenen Jahren kam auch im Zivilsektor – wenn auch mit schwankender Intensität – das Prinzip der „staatlichen Dominanz“ zum Vorschein, wodurch die Zerklüftung der Gesellschaft  und der Mangel an Solidarität sich verstärkt hat, vermehrt paternalistische Erwartungen auftraten. Besonders in den letzten vier Jahren machte sich eine politische Abhängigkeit bemerkbar.

· Nachdem die Statusregeln der Organisationen herausgestaltet haben, ist es an die Zeit, die gesetzlichen Regelungen der Wirtschaftsführung zu differenzieren. Organisationen mit Einnahmen von einhunderttausend oder von einhundert Millionen HUF haben nämlich noch immer die selben Regeln für Buchführung, Berichterstattung und Datenlieferung einzuhalten.

· Der Sektor ist zerteilt und wird vielmehr von Rivalisierung als von Zusammenarbeit dominiert. Es gibt kein einheitliches Modell für die Vertretung von  Interessen. Es gibt einige Dachorganisationen, und einige sind bestrebt, sich als einzige legitime Vertreterinnen der Zivilgesellschaft darzustellen.

Die objektiven Fortschritte in diesem Sektor, die gesammelten Erfahrungen, die allgemeine Bestrebung der Gesellschaft nach Demokratisierung und dem Gemeinwohl sowie die Veränderungen im politischen Umfeld machen es durchaus möglich, dass in den nächsten Jahren im Bereich der ungarischen Zivilorganisationen zu qualitativen Veränderungen kommt. Dabei ist es unerlässlich, dass die Regierung eine bewusste Zivilstrategie verfolgt, die sowohl tolerant als auch selbsteinschränkend ausfällt. 

II.  GRUNDSÄTZE DER ZIVILSTRATEGIE

Der Schlüsselsatz zur Zivilstrategie der Regierung lautet: „Der Staat, der die autonome Zivilgesellschaft als Partner betrachtet“ (Punkt 4, Absatz „A“ über die Aufgaben des Staates, Kapitel II. im Regierungsprogramm)

Dementsprechend hat die Regierung:

· zu ermessen und anzuerkennen , welch eine bedeutende Rolle die zivilen Organisationen in der Entfaltung des gesellschaftlichen Demokratismus, der Verwirklichung von Freiheitsrechten und Persönlichkeiten  spielen;

· die Unabhängigkeit der zivilen Gemeinschaften zu achten, für natürlich zu halten und geradezu erfordern, dass die eigene Tätigkeit durch die Zivilgesellschaft überwacht und kontrolliert wird;

· der politischen Abhängigkeit der zivilen Organisationen ein Ende zu setzen;

· die Zivilorganisationen im Laufe des EU-Beitritts als wichtige Schnittstellen von Kulturen, Bürgern und individuellen Schicksalen zu betrachten;

· die Tätigkeit der zivilen Organisationen in der Selbsthilfe und gesellschaftlichen Solidarität als Kraft für Formung des Landes, und die Schaffung eines bunten und facettenreichen Alltags für unabdingbar zu halten;

· die Zivilgesellschaften und deren legitimen Vertreter als wesentlichen Bestandteil aller gesellschaftlichen Dialoge und Interessenabstimmungen zu betrachten;

· die regionale Koordination der Zivilgesellschaften zu fördern, um das Interessenvertretungsvermögen der Zivilgesellschaften zu stärken;

· die Teilnahmemöglichkeit für Zivilorganisationen im Sinne der offenen Rechtsschaffung an der Vorbereitung gesetzlicher Normen zu sichern;

· die gesetzlichen Bedingungen für das Funktionieren von Zivilgesellschaften bereit zu stellen;

· bei der Schaffung der für die Tätigkeit der Zivilorganisationen unerlässlichen finanziellen Ressourcen mitzuwirken;

· bei der Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen auf zivile Gesellschaften zu bauen, und in den Bereichen von Bildung, Sozial- und Gesundheitswesen sowie Kultur, Umwelt- und Naturschutz, usw. nach dem Prinzip der Sektorenneutralität zu einer möglichst breiten Arbeitsverteilung bereit zu sein;

· bei dem Ausbau der Wissensgesellschaft und der Informatikgesellschaft die Zivilorganisationen als wichtige Teilnehmer zu betrachten und auf ihre Mitwirkung zu rechnen;

· die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen, dass die Zivilorganisationen in die Prozesse der Raumplanung und der Regionalisierung mit einbezogen werden;

· bei der Erfüllung von Aufgaben der Interessenvertretung in allen möglichen Bereichen auf die Tätigkeit der Zivilorganisationen zu bauen (z.B.: Verbraucherschutz, Umweltschutz, Naturschutz, Menschenrechte, Minderheitenrechte, Rechte der Kranken, usw.);
· den Anschluss der heimischen Zivilorganisationen an internationale Netzwerke, die Entfaltung der „zivilen Diplomatie“ zu fördern;

· mit den legitimen, durch den Sektor delegierten Vertretern gleichberechtigte und partnerschaftliche Beziehungen zu pflegen;

· die Herausgestaltung und die Stärkung einer kohärenten politischen Anschauung des öffentlichen Lebens zu fördern, um eine zuverlässige Bewertung des Zivilsektors zu gewährleisten;

· von allen Verwaltungsstellen eine Identifizierung mit den vorhin angeführten Prinzipien zu verlangen, mit den eigenen Attitüden und Maßnahmen als Vorbild für die Kommunalverwaltungen zu dienen;

· von den Ministerien und allen landesweiten Organen zu verlangen, dass sie ihre eigenen Aufgaben und sektorale Zivilstrategien im Sinne dieser Regierungsstrategie, in Abstimmung und Einvernehmen mit den Zivilgesellschaften definieren.
III.  ELEMENTE DER ZIVILSTRATEGIE DER REGIERUNG  

1. Die Regierung hat vor die gesetzlichen Regelungen so zu gestalten, dass das Betreiben und die Wirtschaftsführung der Zivilgesellschaften sich übersichtlicher, konsistenter und einfacher bewerkstelligen lässt. Zu diesem Zweck wird Sorge dafür getragen, die erforderlichen Gesetzesvorlagen einzubringen.
· Die Statusgesetze (Vereinigungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch), aufgrund welcher Zivilgesellschaften gegründet und betrieben werden können, müssen abgeändert, den geänderten Voraussetzungen angepasst werden. Notwendigkeit und Möglichkeit der Formulierung eines den gesamten Zivilsektor umfassenden Gesetzes ist zu untersuchen.
· Aufgrund der Erfahrungen der letzten fünf Jahre ist die Wirksamkeit des Gesetzes CLVI v. 1997 über die gemeinnützigen Organisationen zu analysieren und zu überprüfen; für eine interne Rechtsharmonisierung ist sorge zu tragen.

· Die staatliche Nutzbarmachung der staatlichen Immobilienzuwendungen für gesellschaftliche Organisationen ist zu prüfen.

· Die finanziellen und Verfahrensregel der Fremdvergabe von Aufgaben an gemeinnützige Organisationen und der Zusammenarbeit bei öffentlichen Aufgaben sind im Staatshaushaltsgesetz und in den relevanten Regierungsverordnungen zu präzisieren.

· Das sogenannte „1-Prozent-Gesetz“ ist zu überprüfen (Gesetz Nr. CXXVI. vom 1996), dabei sind vor allem folgende Punkte zu erwägen:

· Die „Zivilmachung“ der Begünstigten (zur Zeit können nämlich auch Grundprogramme, Haushaltsinstitutionen und sonstige Organisationen als Begünstigte eingestuft werden);

· Es ist dafür zu sorgen, dass die 1%-Beträge, über welche nicht verfügt wurde, dem Zivilsektor zugute kommt. 

· Außer der Revision der Rechnungslegungsregel sind die Vorschriften bezüglich Betriebs- und Wirtschaftführung nach Größenordnung der Einnahmen zu differenzieren, da fast die Hälfte der Nonprofit-Organisationen (48,5%) ein Jahreseinkommen von weniger als 500 tausend HUF verzeichnen. Die anderen laut Rechnungslegungsgesetz funktionierenden Organisationen können unter der Jahreseinnahmengrenze von 50 Millionen HUF weiterhin die einfache Buchführung wählen. 

2. Die Regierung wird die Größenordnung der Zivilorganisationen bereit gestellten Ressourcen wesentlich erhöhen, und dementsprechend dafür sorgen, dass die dazu  erforderlichen Gesetzesvorlagen eingebracht werden. Unser Ziel ist, dass die aus Haushaltsmitteln stammenden Einnahmen innerhalb der Gesamteinnahmen dieses Sektors die unterste Grenze der EU-Länder, d.h. 40% erreichen! Gleichzeitig wird die Regierung die Öffentlichkeit für Ausschreibung, Vergabe und Verwendung von öffentlichen Mitteln sichern und kontrollieren:

· Außer der Zugänglichkeit der durch Ausschreibungen verteilten Haushaltsressourcen sind auch die normativen Unterstützungen immer mehr zu erhöhen, die Zahl der Einzelentscheidungen zu vermindern. Die Verwirklichung der sektoralen Neutralität in der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dient als objektive Grundlage.

· Parallel zur Übernahme und Vergabe öffentlicher Aufgaben sind auch die dazu benötigten Ressourcen zu übergeben. 

· Die im Jahres-Haushaltsgesetz angeführten Fördermittel sind einzeln zu überprüfen, dabei ist ein übersehbares Ordnungsprinzip auszugestalten.

· Es ist vorzuschreiben, dass alle Stiftungen, die ausschließlich vom Staat (mit Haushaltsmitteln) gegründet wurden, in eine Stiftung des öffentlichen Rechts umgewandelt werden; alle weiteren Förderungen sind davon abhängig zu machen.  

· Die Regierung wird eine Gesetzesvorlage zur Gründung des Nationalen Zivilgrundprogramms unterbreiten. Die Ressourcen des Grundprogramms werden teilweise aus jenen 1-Prozent Einkommenssteuerbeträgen gesichert, für welche keine Verfügung vorliegt. Auch andere Ressourcen werden zugezogen. In den für die Vergabe der Förderbeträge des Nationalen Zivilgrundprogramms zuständigen Gremien, ist eine Mehrheit für Vertreter des zivilen Sektors zu sichern.  Die Aufstellung des Nationalen Zivilgrundprogramms zieht keine Verminderung anderer zivilen Ressourcen nach sich.   

· Als Sonderproblem gilt die Unterstützung kleiner Organisationen, die an keine Aufgabenübernahme herankommen und an mit Programmfinanzierungen einhergehenden Ausschreibungen keine Chance haben, meistens für einzelne Kleingemeinschaften wichtig sind (aber hinsichtlich der zivilen Existenz sehr nützlich sind). Das Nationale Zivilgrundprogramm (und die zahlreichen ähnlichen lokalen Fonds) dienen als Lösungsansätze dazu.

· Die Möglichkeit ist zu untersuchen, ob die Zivilorganisationen bei Einbehaltung ihrer Ergebnisse zu Zwecken zielgerechter Tätigkeiten von der auf den einbehaltenen Anteil fallenden Gesellschaftssteuerpflicht befreit werden. 

3. Die Zivilgesellschaften werden aktiv an der Entscheidung strategischer Fragen  teilnehmen, welche die Zukunft des Landes beeinflussen. Als wichtigste Schicksalsfrage dieser Regierungsperiode gilt der Beitritt Ungarns zur Europäischen Union. Beitritt bedeutet gleichzeitig die Integration des ungarischen Zivilsektors, wobei jeder ungarischer Staatsbürger und jede einzelne Zivilgesellschaft sich in die europäischen Dimensionen einzufügen hat. Die Organisationen dieses Sektors können besonders effizient darauf hinwirken, dass möglichst umfassende Kenntnisse über die Union nach Ungarn vermittelt und interpretiert werden. Als besonders wichtig gelten folgende Punkte:

· der Auswirkungen der Integrierung der Unionspolitik auf die hiesige Wirtschaft;

· die freie Bewegung von Waren, Dienstleistungen und Personen aus Sicht des zivilen Sektors;

· Kontaktaufnahme mit internationalen Entwicklungs- und Hilfsorganisationen; die breitgefächerten Förderungen für Zivilorganisationen, die von der Union beantragt werden können;

· Regierungshilfe für einen effizienten Zugriff auf die EU-Förderungen für Zivilgesellschaften;

· Die Stellungnahmen und Direktiven der Europäischen Union sind in die ungarischen Rechtsnormen einzubauen;

· Gleichzeitig sind die Interessen der Nation und des Europäertums durchzusetzen.

Die Unabhängigkeit des Sektors ist zu sichern, die Zivilgesellschaften zugewendeten Ressourcen und Förderungen sind übersichtlich zu erfassen, die zivilen Dienstleistungen professionell zu gestalten, da diese als wesentliche Erwartungen seitens der Union artikuliert werden. Die Regierung hat diese Normen in der Zusammenarbeit mit dem Zivilsektor zur Geltung zu bringen.  

1. Durch die einheitliche Erfassung jener Zivilgesellschaften, die aus Förderungen Haushaltsressourcen  durch Ausschreibungen zugesagt bekommen, können eventuelle Parallelfinanzierungen ausgeschlossen werden und gleichzeitig kann ein Mitfinanzierungssystem herausgestaltet und überwacht, unproportionale Verteilungen, Mängel, regionale Inkonsequenzen und sektorale Verschiebungen im Finanzierungsmechanismus ersichtlich gemacht werden. Auf langer Sicht ist die Erfassung öffentlicher Schulden zu vereinfachen, der Bürokratismus bei der Feststellung der Förderungsfähigkeit zu mindern. 

2. Privatspenden und Freiwilligkeit gehören zu den wichtigen Kraftquellen des Sektors. Laut geltendem Einkommenssteuergesetz können Privatpersonen eine Steuerrückerstattung von 30% der von ihnen gegebenen Spendenbeträge beantragen, wobei für gemeinnützige Organisationen der Höchstbetrag bei 50 tausend, für besonders gemeinnützige Organisationen bei 100 tausend HUF festgesetzt wurde. Diese Größenordnung hat aber keine anspornende Wirkung. Privatpersonen werden weder für Sachspenden noch für freiwillige Arbeitsverrichtungen begünstigt. Das strategische Ziel ist, darauf hinzuwirken, dass Privatpersonen immer mehr zur Vermehrung der Ressourcen von Zivilgesellschaften beitragen. Zu diesem Zweck ist Folgendes in Erwägung zu ziehen:

· Spender, die nach dem Einkommenssteuergesetz Steuern abführen, sollen einen wachsenden Anteil ihrer Spendengabe von der Steuer absetzen können; 

· neue gesetzliche Regelungen sollen Bürger zur freiwilligen Arbeit anspornen, für die freiwillige Arbeit soll größere gesellschaftliche Wertschätzung gesichert werden.
3. Als wichtiges Element der Regierungsstrategie gilt, dass in die Vorbereitung und Formulierung jener Rechtsnormen und Maßnahmen, welche die Bedingungen für den Zivilsektor gestalten und die Interessen dieses Sektors schützen sollen, die Zivilgesellschaften selbst mit einbezogen werden. Auf Regierungs- und Ressortebene sind Mechanismen und Kanäle für die Zusammenarbeit zu schaffen, um eine interaktive Kontaktpflege aufrechterhalten zu können. Alle Meinungen – die sehr breitgefächert und bunt, oft sogar widersprüchlich ausfallen und miteinander rivalisieren – sind mit Empathie und Toleranz aufzunehmen.. Als äußerst wichtiges Element der Rahmenbedingungen im Zivilsektor ist die verständnisvolle Attitüde der Regierung und der Vertreter von Regierungsstellen zu erwähnen, welche sie zivilen Personen gegenüber zu zeigen haben, die in Verwaltungsfragen oft unversiert sind. Um so eine Attitüde zu fördern, die Kenntnisse bezüglich des Zivilsektors und der Nonprofit-Organisationen sind in die Fachschulungen und Prüfungen einzubauen.  

4. Da Zivilgesellschaften – auch wenn mit verschiedener Gewichtung – in jedem Lebensbereich anwesend sind (Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen, Umwelt- und Naturschutz, öffentliche Sicherheit, Sport, Stadt- und Siedlungsplanung, Verbraucherschutz, Menschenrechte, usw.), sie fügen sich in natürlicher Weise in den Gesamtprozess der offenen Gesetzgebung hinein. Das Gesetzgebungsgesetz soll dementsprechend in einem Sonderkapitel die Möglichkeiten der Zivilgesellschaften regulieren.

5. Im Jahre 2000 hatte der ungarische Zivilsektor 62,5 tausend Beschäftigte in Arbeitsverhältnis, die Zahl der mitwirkenden Freiwilligen war über 400 tausend. Die Zahl der Beschäftigten und der Freiwilligen erhöht sich mit der Zeit – auch wegen der bewussten Umlegung und Übernahme von öffentlichen Aufgaben –, und dies kann auch neue Arbeitsplätze schaffen. Auch im Zivilsektor sind die Humanressourcen zu fördern und weiterzuentwickeln. Sowohl die Möglichkeit als auch die Notwendigkeit besteht, Fachkenntnisse über Zivilgesellschaft und Nonprofit – in akkreditierten Rahmen oder im Rahmen von im Nationalen Ausbildungsverzeichnis (OKJ) registrierten Qualifikationen – in das Hochschul- und Berufsbildungswesen einzubeziehen. Für zukünftige Akademiker und sonstige Fachleute mit Diplomabschluss, die sich für diesen Sektor interessieren, wäre es sinnvoll den Zugang zu Stipendien und Auslands-Studienreisen zu erweitern. Die Einrichtung von selbstständigen Nonprofit-Fächern an Schulen gehört jedoch nicht zu den strategischen Zielen. 

6. Die Zivilgesellschaften können als wichtige Regierungspartner bei der Ausgestaltung der Informationsgesellschaft mitwirken und gleichzeitig bedeutende und vielseitige Benutzer der Regierungsinformatik sein.  Telehäuser, zivile Dienstleistungszentralen und verschiedene Bürgerinitiativen im Bereich Informatik dienen als wichtigste Informationsbasen der lokalen Zivilgemeinschaften, die gleichzeitig als Schaffer und Vollzieher des interaktiven Informationsaustausches und der elektronischen Sachbearbeitung sein können. Diese Aufgaben können von öffentlichen Kultureinrichtungen  und auch von privatunternehmerisch funktionierenden Informatikbasen erfüllt werden. Ziel der Regierungsstrategie ist, diesen Organisationen zu helfen, zur Schaffung der erforderlichen objektiven Bedingungen beizutragen. 

7. Nach Ansicht der Regierung ist es besonders wichtig und höchst aktuell, nach den Komitatszentren auch in der Hauptstadt die Regionale Zivildienstleistungszentrale von Budapest aufzustellen. Die Regierung ist bereit, diese Zielsetzung – unter Berücksichtigung der Autonomie und in Zusammenarbeit mit den hauptstädtischen Selbstverwaltungsstellen – auch mit finanziellen Mitteln zu unterstützen.   

8. Die Regierung kann bei der Auswertung der tatsächlichen Vorgänge in der Gesellschaft oder dem Zivilsektor ohne statistische Datenlieferungen und Forschungen – einschließlich Veröffentlichung und Zugang – nicht auskommen. Einerseits sind die allgemeinen Tendenzen im Sektor aufzuspüren, andererseits ist es besonders wichtig jene spezifischen Forschungen zu fördern und zu unterstützen, wo die Auswirkungen des EU-Beitritts und der Übernahme von öffentlichen Dienstleistungen, die Freiwilligkeit, die Demokratisierung der Gesellschaft, und – umfassend – die Rolle der zivilen Teilnahme analysiert werden.

9. Die Partnerschaftsbeziehung von Regierung und Zivilsektor macht es erforderlich eine legitime Vertretung für den Sektor zu schaffen, deren Ausgestaltung Aufgabe der Zivilgesellschaft ist.  Es gehört zu den grundlegendsten Interessen der Regierung, dass sie zu dieser autonomen Ausgestaltung die nötige Hilfe bereit stellt.  Die bis jetzt erfolglos abgelaufenen Versuche und die zurzeit laufenden leidenschaftlichen Auseinandersetzungen erfordern Taktgefühl und Selbstbeschränkung, aber keiner der Parteien  käme es zugute, wenn die Frage der Zivilvertretung langfristig ungelöst bliebe. Die zivile Interessenvertretung kann folgende Ermächtigungen erhalten: 
· Teilnahme an der Vorbereitung von sektorbezogenen gesetzlichen Regelungen;

· Stellungnahme zu den mit dem Zivilsektor zusammenhängenden Kapiteln des Jahreshaushaltsgesetzes abzugeben;

· Interessen des Sektors vor Gremien des gesellschaftlichen Dialogs in den verschiedenen Verfahren und Vorgängen von Interessendurchsetzung auf Regierungsebene zu vertreten;

· Die Weiterentwicklung von staatlichen Tätigkeiten anzuregen;

· Alle Funktionen der Interessenvertretung auszuüben, die aus Sicht der Interessenvertretung als nötig erscheinen . 
10. Die Regierung und die zukünftige Zivilvertretung wird unter Einbeziehung von Fachleuten aus dem Sektor untersuchen, ob die Gründung einer zivilen Körperschaft des öffentlichen Rechtes aus Sicht der Gesellschaftlich erforderlich ist, und ob die gesetzlichen Bedingungen vorhanden sind. Zu den Aufgaben dieser Körperschaft würden unter anderem gehören:

· Teilnahme an der Erfassung von Zivilgesellschaften;

· Stellungnahme bei der Beurteilung der gemeinnützigen Rechtsstellung;

· Diesbezügliche Aufsicht;

· Berichte über die Gemeinnützigkeit und die Verwendung der 1-Prozent-Beträge sammeln;

· auf Anfrage hat sie in Erfassungs- und Löschungsverfahren, Rechnungshofs-, Finanzamts- und Verwaltungsverfahren sowie in der Aufsicht über die Einhaltung der Gesetzlichkeit teilnehmen ;

· Herausgabe des Anzeigers der Haushaltsförderungen;

· Fachberatungstätigkeit in zivilen Sachfragen;

· auf Anfrage: Informationsdienst in rechtlichen Fragen, Rechtsbescheinigung, schiedsrichterliche Funktionen um Rechtstreitigkeiten vorzubeugen;

· Dienstleistungen (Information, Ausschreibungen, Rechts- und Finanzberatung, Schulung, Ausbildung, usw.) für Zivilgesellschaften.

11. Um den gesellschaftlichen Dialog zielgerechter zu gestalten und solange, bis diese Funktion anderweitig nicht eingerichtet ist, hat die Regierung dafür Sorge zu tragen, dass wichtige Vertreter der Zivilgesellschaft – nach freiwilliger Anmeldung und Terminvereinbarung – über als gegenseitig interessant erscheinende Fragen einen Dialog mit Regierungsvertretern führen können. Die Meldung von Zivilakteuren wird erwartet, die bereit sind die in der Gesellschaft sich abzeichnenden Abläufe darzustellen und vergegenwärtigen, die eventuell auftretenden Probleme aufzuzeigen und mit gemeinsamen Kräften zu regeln.   

Die Regierung ist bereit in den von Zivilorganisationen vorgeschlagenen Themenbereichen kompetente Regierungsakteure zu ernennen, die in der Lage sind Abstimmungen durchzuführen, die Probleme zu untersuchen und die diesbezüglichen Verhandlungen regelmäßig und öffentlich zu führen.  

12

